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ÖSTERREICHISCHER RECHTSANWALTSKAMMERTAG 
1010 WIEN, ROTENTURMSTRASSE 13 (ERTLGASSE 2), POSTFACH 612, TELEFON 632718, DW 23 

Zl. 118/85 

Zu Zl. IZ-330/50-III/7/85 
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An das .':t) /\'W.rA�ll�LZ(t.< �., 

Bundesministerium für Finanzen 

Himmelpfortgasse 4-8 

1010 W I E  N 

Betr.: Abschluß des "Internationalen Übereinkommens über das 
Harmonisierte System" und Kündigung der uNomenklatur­
konvention" 

Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag dankt für 

die Zuschrift vom 22.Februar 1985. 

ES ist bedauerlich, daß es den österreichischen Ver­

tret�rn anlässlich der Verhandlungen im Rat für die Zusammen­

arbeit auf dem Gebiete des Zollwesens nicht gel ungen ist, dle 

beträchtliche Au fblähung der Tarifpositionen zu verhindern. 

Wenn das neue Zolltarifschema dazu fUhrt, daß der Öster­

reichische Zolltarif das Zwei- bis Dreifache des derzeitigen 

Umfanges erhalten wird, dann sind beträchtliche Nachteile und 

Erschwernisse, sowohl für die Behörde als auch für die Wirt­

scha ft zu befürchten. 

Dennoch reichen diese Bedenken nicht aus, sich aus 

der Änderung der Nomenkl atur auszuklammern. Es erscheint dem 

Ös terreichischen Rechtsanwaltskammertag daher richtig, das 

Übereinkommen über das Harmonisierte System zur Bezeichnung 

und Kodierung der Waren abzuschließen. 
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Gegen den Inhalt der vorgelegten Urkundenentwürfe 

bestehen keine Bedenken. 

10 Kopien dieser stellungnahme werden dem Präsidium 

des Nationalrates zugeleitet. 

Wien, am 20.März 1985 

DER ÖSTERREICHISCHE RECHTSANWALTS KAMMER TAG 

Dr.SCHUPP ICH 
Präsiden t 
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